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Auszug aus dem 

 

Gesundheitsgesetz  

vom 13. September 2005 

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,  

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 19. Oktober 2004, 

 

beschliesst:
 

§ 52 Schulzahnpflege 
1
 Die Gemeinden sorgen für die regelmässige zahnmedizinische Prophylaxe und Untersuchung sowie für die 

Möglichkeit der Behandlung aller Kinder in der Kindergartenstufe sowie im primar- und 

sekundarschulpflichtigen Alter. 

 
2
 Die zahnmedizinische Prophylaxe und der Untersuch sind obligatorisch. Die gesetzliche Vertreterin oder 

der gesetzliche Vertreter des Kindes kann den Untersuch durch die Schulzahnärztin oder den Schulzahnarzt 

oder auf eigene Kosten durch eine andere Zahnärztin oder einen andern Zahnarzt durchführen lassen. Die 

Behandlung ist freiwillig. Sie kann von der Schulzahnärztin beziehungsweise vom Schulzahnarzt oder von 

einer andern Zahnärztin oder einem andern Zahnarzt durchgeführt werden. 

 
3
 Die Gemeinden tragen die Kosten der zahnmedizinische Prophylaxe und Untersuchung der Kinder durch 

die Schulzahnärztin oder den Schulzahnarzt. Die Eltern tragen die Kosten für die Behandlung. Führt die 

Schulzahnärztin oder der Schulzahnarzt die Behandlung durch, kann die Gemeinde des zivilrechtlichen 

Wohnsitzes der Eltern die Kosten auf begründetes Gesuch hin ganz oder teilweise übernehmen. 

 
4
 In den Kantonsschulen, den Privatschulen sowie den kantonalen Sonderschulen und Sonderschulheimen 

sorgt der Kanton für die notwendige Schulzahnpflege der vorschulpflichtigen und der schulpflichtigen 

Kinder. 

 

 

 

 

Luzern, 13. September 2005 

 

Im Namen des Grossen Rates 

Die Präsidentin: Bernadette Schaller-Kurmann 

Der Staatsschreiber: Viktor Baumeler
 


